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Gefahren für Mensch und Umwelt

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

Verhalten im Gefahrenfall

Verursacht schwere Augenreizung.

Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen

Im Falle einer Brandbekämpfung betriebliche Anweisungen genau einhalten. Kleine Brände mit 

CO2- oder Pulverlöscher bzw. mit Wassersprühstrahl löschen. Wenn möglich mit viel Wasser 

verdünnen. 

Einatmen von Staub, Dämpfen oder Brandgasen vermeiden - Atemschutzgerät verwenden. 

Nicht rauchen, essen und trinken in Arbeits- und Lagerräumen. Auch keine Lebensmittel, 

Getränke oder Tabak aufbewahren. 

Jede Störung sofort dem Vorgesetzten melden. Reparaturen sachgerecht und mit Vorsicht 

durchführen. 

Substanz nie mit offener Flamme erwärmen. 

Schutzhandschuhe oder Hautschutzcreme.

  

Unterschrift:

Erste Hilfe

Sachgerechte Entsorgung

Nach Verschlucken reichlich Wasser trinken, falls vorhanden mit Aktivkohle-Zusatz. Erbrechen 

möglichst verhindern. Bei Bewußtlosigkeit Lagerung in stabiler Seitenlage. Arzt hinzuziehen 

bzw. aufsuchen. 

Augen nicht trocken ausreiben, da durch die mechanische Beanspruchung die 

Hornhautschäden möglich sind. Gegebenenfalls Kontaktlinse entfernen und Augen gründlich 

mit viel Wasser spülen, wenn möglich isotonische Augenspülung 0,9% NaCl verwenden. 

Medizinische Hilfe (Augenarzt oder Arbeitsmediziner) aufsuchen.

Häufiger und andauernder Kontakt kann durch mechan. Abrasivität zu Hautreizungen führen. 

Handschuhe tragen.

Darf nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Konzentrat darf nicht unverdünnt in 

die Kanalisation gelangen - mit viel Wasser verdünnen, ggf. neutralisieren. Verdünnte Lösung 

kann nach dem empfehlungsgemäßen Gebrauch unter Berücksichtigung der lokalen, 

behördlichen Vorgaben über die Kanalisation abgeleitet werden. Gebinde können restentleert 

und verschlossen zum Hersteller zurückgegeben werden. Gefahrzeichen nur entfernen, wenn 

Gebinde gespült wurden.
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